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ausdrücklich den Mangel einer Passio und der Miracula hervor­
hebt, entsteht die Frage, ob die uns erhaltenen Miracula 
S. Gorgonii, deren Abfassung jetzt c. 965 angesetzt wird 
(Wattenbach, GQ. I5, 345), richtig datiert sind.

27. Eine anziehend geschriebene Skizze über Thietmar 
von Merseburg und seine Chronik von F. Kurze steht im 
14. Neujahrsblatt der Hist. Commission der Provinz Sachsen.

28. Band IX. der Fonti per la storia d’Italia, heraus­
gegeben vom Istituto storico Italiano, enthält: Cronache Vene­
ziane antichissime pubblicate a cura di Giovanni Monticolo 
(Roma 1890). Die auf sorgfältiger neuer Vergleichung der 
Hss. beruhende, mit guten und nicht zu weit ausgesponnenen 
Anmerkungen versehene, vortrefflich ausgestattete Ausgabe 
schliesst in sich 1) die Chronica de singulis patriarchis 
Nove Aquileie, 2) das Chron. Gradense, 3) eine kurze 
und unbedeutende Chronik über die Anfänge von Grado, die 
im Anhang des über pactorum überliefert ist, 4) als Haupt­
stück die Chronik des Johannnes diaconus, mit Bei­
gabe derselben kleineren historischen Stücke, welche auch in 
Pertz’ Ausgabe mitgetheilt sind. Als Vorstudie zu dieser Aus­
gabe hat Monticolo in dem Bullettino dell Istituto storico ita­
liano n. 9, 37—327 eine umfangreiche Abhandlung über Hss. 
und Quellen des Johannes diaconus veröffentlicht. Seine Ein­
wendungen gegen Pertz’ Annahme, dass der Codex Urbinas 
(Vat. 5269) das Autographon des Vfs. sei, scheinen mir nicht 
von entscheidender Bedeutung zu sein; sehr dankenswerth sind 
aber die eingehenden Quellenuntersuchungen mit manchen wich­
tigen Excursen (S. 109ff. über die auf Venedig bezüglichen 
Briefe Johanns VIII, die im Anhang nach der Hs. des 
vaticanischen Archivs neu abgedruckt werden; S. 177ff. über 
venetianische Briefe Gregors II. oder III, besonders S. 200ff. 
über die Entstehungsverhältnisse der venetianischen Copial­
bücher: Liber albus, Liber blancus, Liber primus pactorum, 
Codex Trevisaneus). Der Anhang handelt ausserdem noch über 
den Dogenkatalog vor den Ann. breves (N. A. I, 395ff.), 
S. 268ff. über die in den Copialbüchern überlieferten Privi­
legien für Venedig und andere Urkunden. Die ganze Abhand­
lung ist ein höchst wichtiger Beitrag zur älteren venetianischen 
Geschichte.

29. Mit dem Buch von M. Sdralek, Die Streitschriften 
Altmanns von Passau (Paderborn, Schöningh 1890), dessen 
Erscheinen wir hier nur registrieren, wird sich das nächste 
Heft dieser Ztschr. eingehender beschäftigen.

30. Ueber Lambert von Hersfeld sind zwei neue 
Arbeiten erschienen: eine Hallenser Dissertation von R. Kubo 
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